
                                                                                                                     

 

 

Leitfaden für den Vertragsbeitritt gemäß § 127 Abs. 2 SGB V 

 

Die KKH hat mit Wirkung zum 15.08.2022 eine Vereinbarung gemäß § 127 Abs. 1 SGB V über 
die Hilfsmittelversorgung der Versicherten der KKH mit Elektrostimulationsgeräten zur funktio-
nellen Elektrostimulation (FES) zum Behinderungsausgleich. Dieser Vertrag hat eine unbefris-
tete Laufzeit. 
 

Für den Beitritt verwenden Sie bitte die beigefügte Beitrittserklärung inkl. Deckblatt. Senden 

Sie bitte nur die vollständig ausgefüllte Beitrittserklärung inkl. Deckblatt1 mit Ihrem Präqualifi-

zierungszertifikat sowie allen geforderten Nachweisen per Post an folgende Adresse: 

 

KKH Kaufmännische Krankenkasse 

Referat Hilfsmittel 

30125 Hannover 

 

oder per E-Mail an folgenden Empfänger: 

 

zhm@kkh.de  

 

Achten Sie bitte darauf, dass, wenn der Beitritt für mehrere Unternehmen/Betriebsstätten er-

klärt wird, eine unterschriebene Anlage beigefügt wird, die alle Unternehmen/Filialen/Ge-

schäftsstellen unter Angabe der IK auflistet. 

 

Sobald Ihre Beitrittserklärung vorliegt, wird geprüft, ob die Voraussetzungen zum Vertragsbei-

tritt erfüllt sind. Sofern im Rahmen der Prüfung noch Fragen hinsichtlich des Beitritts zu klären 

sind, werden wir Sie kontaktieren. Sobald nachweislich alle Voraussetzungen zum Vertrags-

beitritt erfüllt sind, erhalten Sie ein Bestätigungsschreiben. Beachten Sie bitte, dass der Bei-

tritt erst mit Zugang des Bestätigungsschreibens der KKH wirksam wird. 

 

Unabhängig von einer Beitrittsmöglichkeit haben Leistungserbringer, Verbände oder sonstige 
Zusammenschlüsse der Leistungserbringer die Möglichkeit der Vertragsverhandlung nach 
§127 Abs. 1 SGB V mit der KKH. 
 

 

Für Fragen zu dem Vertrag wenden Sie sich bitte direkt an Frau Wetsch 

(E-Mail: kristina.wetsch@kkh.de – Tel.: 0511 2802-3115) oder an Herrn Behre  

(E-Mail: holger.behre@kkh.de – Tel.: 0511 2802-3336) aus dem Referat Hilfsmittel. 

 

 

 
1 Für eine zweifelsfreie Zuordnung des Vertrages ist die Verwendung des Deckblattes unbedingt erfor-
derlich. 



 

  

Absender: 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 
 
 
 
KKH Kaufmännische Krankenkasse 
Referat Hilfsmittel 
30125 Hannover 
 
 
 

Beitrittserklärung der Leistungserbringer gemäß § 127 Abs. 2 SGB V 

 

 

 

Hier: Beitrittserklärung gemäß § 127 Abs. 2 SGB V zum Rahmenvertrag über die 

Hilfsmittelversorgung der Versicherten der KKH mit Elektrostimulationsgeräten 

zur funktionellen Elektrostimulation (FES) zum Behinderungsausgleich (Bei-

trittsvertrag C) 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei erhalten Sie die unterzeichnete Beitrittserklärung zum Rahmenvertrag gemäß § 127 
Abs. 2 SGB V über die Hilfsmittelversorgung der Versicherten der KKH mit Elektrostimulati-
onsgeräten zur funktionellen Elektrostimulation (FES) zum Behinderungsausgleich, nebst 
Präqualifizierungsnachweis sowie weiterer geforderter Nachweise. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
  



                                                                                                                                                                        

   

 
 

 

 

Beitrittserklärung der Leistungserbringer 

gemäß § 127 Abs. 2 SGB V 
zum 

 

Rahmenvertrag über die Hilfsmittelversorgung 

der Versicherten der KKH mit Elektrostimulationsgeräten zur funktionellen Elektrostim-

ulation (FES) zum Behinderungsausgleich 

 

 

 

Leistungserbringergruppenschlüssel: 19 99 XXX 

 

 

 

 

Leistungserbringer 

 
Name und ggf. Rechtsform:  ______________________________ 

Straße/Hausnummer:  ______________________________ 

Postleitzahl/Ort:  ______________________________ 

Telefon/Fax:  ______________________________ 

Ansprechpartner:  ______________________________ 

IK:  ______________________________ 

 
 
 
 
 

Erklärung: 

 
1. Wir erklären hiermit den Beitritt zu dem o. g. Vertrag gem. § 127 Abs. 2 SGB V. Der Bei-

tritt wird nach positiver Prüfung der eingereichten Unterlagen mit Zugang der Bestätigung 
der Kaufmännischen Krankenkasse - KKH wirksam. [Wird der Beitritt für mehrere Unterneh-

men/Betriebsstätten erklärt, ist dieser Erklärung eine unterschriebene Anlage beizufügen, die alle 

Unternehmen/Filialen/Geschäftsstellen auflistet, für die der Vertragsbeitritt erklärt wird, inkl. IK.]   

 

2. Wir erklären, die Voraussetzungen für eine ausreichende, zweckmäßige und funktionsge-
rechte Herstellung, Abgabe und Anpassung der Hilfsmittel zu erfüllen. Das Präqualifizie-
rungsverfahren wurde bei einer - nach § 126 Abs. 1 a SGB V anerkannten Präqualifizie-
rungsstelle (PQS) - erfolgreich durchgeführt. Die Bestätigung der PQS über die erfolgrei-
che Durchführung der Präqualifizierung haben wir für alle Betriebsstätten, für die der Bei-
tritt erklärt wird, erhalten und haben diese als Kopie beigefügt. 

 
Wir verpflichten uns, der KKH sämtliche Änderungen unverzüglich mitzuteilen, welche 
Auswirkungen auf unsere Eignung als Vertragspartner haben (vgl. § 126 Abs. 1 SGB V). 



                                                                                                                                                                        

   

 
 

Uns ist bekannt, dass das vertragliche Versorgungsrecht entfällt, sobald die Vorausset-
zungen nach § 126 Abs. 1 Satz 2 SGB V nicht mehr gegeben sind. Uns ist bekannt, dass 
für dennoch erfolgte Versorgungen kein Vergütungsanspruch besteht. 

 
3. Wir erkennen die sich aus dem o. g. Vertrag einschließlich der Anlagen ergebenden 

Rechte und Pflichten an und lassen diese gegen uns gelten.  
 

4. Wir verpflichten uns, eine Versorgung der Versicherten bundesweit sicherzustellen. Das 
bedeutet, dass sofern eine telefonische Beratung und Bedarfsfeststellung nicht möglich 
ist, den Versicherten oder deren betreuende Person schriftlich oder persönlich, wenn er-
forderlich auch vor Ort (nach vorheriger Terminabsprache) zu kontaktieren. 
 

5. Wir bestätigen hiermit (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 
 

□ Die Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit unter einer kostenfreien Ser-
vicehotline durch geschulte Fachkräfte werktags (Montag bis Freitag). 

  
Nachweis 
Kostenfreie Servicehotline:  _______________________________________ 

 [Angabe erforderlich] 

 
 

□ Es ist entweder dasselbe Produktportfolio vorzuhalten und den Versicherten an-
zubieten oder je vertraglicher Produktart (7-Steller) mindestens ein Hilfsmittel in 
der Anlage 03 „Produktportfolio“ zu benennen. 

 
  Nachweis  

Ausgefüllte Anlage 03: „Übersicht vertragsgegenständliche Hilfsmittel“  
[bitte als Anlage der Beitrittserklärung beifügen] 

 
□ Das mit der Beratung und Versorgung betrauten Personals muss zwingend eine 

erfolgreiche Schulung und Einweisung auf die abzugebenden Geräte der Anlage 
03: „Produktportfolio“ haben. Die Teilnahme an der Schulung wird mit einem Zer-
tifikat des Herstellers belegt und muss je nach Herstellervorgaben regelmäßig 
aktualisiert werden. 

 
  Nachweis:  

Schulungsnachweise [bitte als Anlage der Beitrittserklärung beifügen] 
 

□ Die vertragsgegenständlichen Hilfsmittel dürfen nur von geschulten Fachperso-
nal ausgeliefert werden.  

 
 Nachweis 
 Anzahl: ____ Fachkräfte  

Ausbildungsnachweise [bitte als Anlage der Beitrittserklärung beifügen] 

 

 



                                                                                                                                                                        

   

 
 

□ Das Vorliegen eines besonders qualifizierten und zertifizierten Beschwerdema-
nagements nach DIN ISO 10002:2010-05 und/oder ISO 9001:2015 oder ande-
rer ISO-Normen im Rahmen der Vertragserfüllung. 

 
  Nachweis  

Kopie des ISO-Zertifikates [bitte als Anlage der Beitrittserklärung beifügen] 

 
□ Das Angebot der Übernahme des Rezeptmanagements bzw. des Rezeptauf-

trags für den Versicherten. 
 
   Nachweis: 

Muster des verwendeten Rezeptauftrags [bitte als Anlage der Beitrittserklärung 

beifügen] 

 
□ Die Offenlegung sämtlicher Kooperationen mit Krankenhäusern / Kliniken / Ver-

tragsärzten (zutreffendes bitte ankreuzen): 
 
 □ ja, wir haben Kooperationsvereinbarungen im Bereich der Versorgung mit den 

vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln mit Krankenhäusern / Kliniken / Vertrags-
ärzten geschlossen. Mit den folgenden Krankenhäusern / Kliniken / Vertragsärz-
ten bestehen laufende Kooperationen: 

 1) ___________________________________________ 
 2) ___________________________________________ 
 3) ___________________________________________ 
 4) ___________________________________________ 
 
 □ nein, es bestehen keine Kooperationsvereinbarungen im Bereich der Versor-

gung mit den vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln mit Krankenhäusern / Klini-
ken / Vertragsärzten. 

 
 
6. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen. Uns ist 
bekannt, dass ein Vergütungsanspruch für die Versorgung nicht besteht, wenn nicht alle ge-
setzlichen und vertraglichen Regelungen, welche die Versorgung der Versicherten steuern 
sollen, eingehalten werden.  
 
7. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, eine Ausfertigung des o. g. Vertrages von der KKH 
ausgehändigt bekommen zu haben.  
 
 
 
 
 
……………………………………..  ………………………………………………….. 
Ort, Datum     Unterschrift und Stempel Leistungserbringer 
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Rahmenvertrag  
 
 
 

gemäß § 127 Abs. 1 SGB V 
 

über die Versorgung der Versicherten der KKH 
 mit Elektrostimulationsgeräten  

zur funktionellen Elektrostimulation (FES) 
zum Behinderungsausgleich 

 
 
 
 
 
 

Zwischen 
 

 

- nachfolgend Leistungserbringer - 
 
 
und  
 
 
der Kaufmännischen Krankenkasse - KKH, vertreten durch den Vorstand,  
Karl-Wiechert-Allee 61, 30625 Hannover 
 

 
- nachfolgend KKH - 

 
 
 
 
 

LEGS:  XXXXX 
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Präambel 
 
 
In einer älter werdenden Gesellschaft wird die Versorgung mit Hilfsmitteln immer wichtiger 
Versicherte müssen die richtigen Hilfen erhalten, um ihren Alltag trotz Einschränkung mög-
lichst selbstbestimmt bewältigen zu können. 
 
Die KKH sorgt für eine gute, qualitative und zeitgemäße Hilfsmittelversorgung. Der KKH sind 
Beratungs- und Betreuungsangebote für ihre Versicherten wichtig. Sie setzt sich dafür ein, 
dass die Versicherten immer zwischen verschiedenen Hilfsmitteln die Auswahlmöglichkeit für 
eine aufzahlungsfreie Hilfsmittelversorgung haben. 
 
Dieser Vertrag wird als Rahmenvertrag mit dem  Leistungserbringer geschlossen.  
 
Dem Rahmenvertrag können andere Leistungserbringer zu den gleichen Bedingungen bei-
treten.  
 
Unabhängig von einer Beitrittsmöglichkeit haben Leistungserbringer die Möglichkeit der Ver-
tragsverhandlung mit der KKH. 
 
  



                                                                                                                                                         
 
 

Seite 3 von 14 

 
 

§ 1 Gegenstand  
 

(1) Gegenstand des Vertrages ist die aufzahlungsfreie Versorgung der Versicherten mit 
Elektrostimulationsgeräten zur funktionellen Elektrostimulation (Einkanal- Peronaeus-
stimulatoren), dem entsprechenden Zubehör für die Versicherten der KKH einschließ-
lich aller damit im Zusammenhang stehender Leistungen, wie z.B. Einweisung / Bera-
tung des Versicherten; Durchführung von Reparaturen, Wartungsarbeiten und sicher-
heitstechnischer Kontrollen gemäß Herstellervorgaben; Ersatzgestellung während 
Wartung / Reparatur sowie der Abrechnung. 

 
 
(2) Die Versorgung der Versicherten erfolgt über Einzelaufträge. Die Einzelaufträge be-

dürfen einer gesonderten Genehmigung (d.h. Einzelauftragserteilung) im Antragsver-
fahren nach § 6 dieses Rahmenvertrages. Maßgebend für den Leistungsumfang / die 
Leistungsanforderungen ist neben diesem Rahmenvertrag die Anlage 01: „Leistungs-
beschreibung“. 

 
 
 

§ 2 Vertragsbestandteile 
 
 
Bestandteile dieses Vertrages sind: 
 

 der Rahmenvertrag 
 die Anlagen 

 
Anlage 01 Leistungsbeschreibung 
Anlage 02 Preisvereinbarung 
Anlage 03 Erklärung Produktportfolio 
Anlage 04 Abrechnungsregelung 
Anlage 05  Datenübermittlung  
Anlage 06 Muster Dokumentation Beratung nach § 127 Abs. 5 Satz 1 und 2  

SGB V 
Anlage 07 Muster Dokumentation Mehrkostenerklärung nach § 127 Abs. 5 Satz 5 

SGB V 
Anlage 08 Formblatt Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung 
Anlage 09 Bestätigung Beratung, Empfang, Einweisung, Funktionsprüfung 
Anlage 10 Eigenerklärung über die personellen und fachlichen (Mindest-) Anforde-

rungen  
Anlage 11 Muster Erprobungsbericht  
Anlage 12 Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 
Anlage 13 Muster Rezeptauftrag 
Anlage 14 Beitrittserklärung für Filialbetrieb des Leistungserbringers 
Anlage 15 Gleichwertigkeitsnachweis  
Anlage 16 Muster Inspektion  
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§ 3 Geltungsbereich 

 
(1) Für jeden Filialbetrieb des Leistungserbringers ist (wenn zutreffend) der Beitritt gemäß 

Anlage 14: „Beitrittserklärung“ zu diesem Rahmenvertrag gesondert zu erklären. Filial-
betriebe sind Betriebsstätten, in denen Leistungen nach diesem Vertrag erbracht wer-
den. 
 

(2) Der jeweilige Leistungserbringer sendet die Beitrittserklärung mit dem dazugehörigen 
Präqualifizierungszertifikat sowie seines Produktportfolio an die unter Ziffer 1.9 der An-
lage 01: „Leistungsbeschreibung“ genannten zuständigen Stelle der KKH. 

 
(3) Andere Leistungserbringer haben gemäß § 127 SGB V die Möglichkeit, diesem Vertrag 

zu den gleichen Bedingungen beizutreten.  
 

(4) Der Rahmenvertrag berechtigt und verpflichtet - unter Berücksichtigung ggf. bestehen-
der Wahlrechte der Versicherten - den Leistungserbringer zur Versorgung der Versi-
cherten der KKH, die eine vertragsärztliche Verordnung für die vertragsgegenständli-
chen Hilfsmittel mit Wirkung ab Vertragsbeginn besitzen bzw. die ärztliche Verordnung 
(Muster 16) während der Vertragslaufzeit ausgestellt wurde.  

 
(5) Der Rahmenvertrag umfasst Neuversorgungen. 

Definition Neuversorgungen: 
"Neuversorgungen" im Sinne dieser Regelung sind Versorgungen über das erstmalige 
Beliefern des Versicherten mit einem vertragsgegenständlichen Elektrostimulationsge-
rät. 

 
(6) Gegenstand dieses Rahmenvertrages sind auch alle laufenden Bestandsversorgungen 

des Leistungserbringers.  
 Definition Bestandsversorgungen: 

Die „Bestandsversorgungen“ im Sinne dieser Regelung sind Versorgungen, mit einem 
vertragsgegenständlichen Hilfsmittel, die über den bereits vergüteten Zeitraum hinaus 
fortgeführt werden sollen. 

 
(7) Dieser Rahmenvertrag gilt für Versicherte, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik 

Deutschland haben. 
 

 
 

§ 4 Leistungsvoraussetzungen/Prüfrechte 
 

(1) Der Leistungserbringer hat die Voraussetzungen gemäß § 126 SGB V an eine ausrei-
chende, zweckmäßige und funktionsgerechte Herstellung, Abgabe und Anpassung 
der vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln zu erfüllen, die gemeinsamen Empfehlun-
gen der Spitzenverbände der Krankenkassen für die einheitliche Anwendung der An-
forderungen an die Versorgung einzuhalten und die einschlägigen gesetzlichen Vor-
schriften zu beachten. Die KKH überträgt die sich aus ihren Pflichten nach § 3 Abs. 2 
Satz 1 MPbetreibV ergebenden Aufgaben auf den Leistungserbringer. 
 

 
(2) Es gelten die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Verordnung 

von Hilfsmitteln (Hilfsmittel-Richtlinie/HilfsM-RL) in der vertragsärztlichen Versorgung 
gemäß § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V in der jeweils gültigen Fassung.  
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(3) Die medizinische Notwendigkeit der Hilfsmittelversorgung ist durch eine vertragsärztli-
che Verordnung ("Muster 16") nachzuweisen (vgl. Hilfsmittel-Richtlinie/HilfsM-RL).  
Enthält eine Verschreibung einen für den Abgebenden erkennbaren Irrtum, ist sie nicht 
lesbar oder ergeben sich sonstige Bedenken, so darf das Hilfsmittel nicht abgegeben 
werden, bevor die Unklarheit beseitigt ist. Unklarheiten sind durch Rücksprache mit 
dem behandelnden Arzt zu beseitigen. 

 
(4) Der Leistungserbringer hat über die gesamte Vertragslaufzeit ausreichend Personal 

einzusetzen, das die erforderliche Fachkunde gemäß Anlage 01: „Leistungsbeschrei-
bung“ und die erforderlichen Mittel zur ordnungsgemäßen Ausführung der vertragli-
chen Leistung besitzt. 

 
(5) Die erforderlichen Geräte, sonstigen Arbeitsmittel und Räumlichkeiten, die nach ihrer 

Anzahl, Beschaffenheit und Ausstattung geeignet und erforderlich sind, eine fach- und 
fristgerechte Versorgung inkl. Beratung gemäß Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“ 
durchzuführen, sind vorzuhalten. Gleiches gilt für die hierfür erforderlichen Ersatz- und 
Zubehörteile. 

 
(6) Der Leistungserbringer hat das Vorliegen der vorstehenden Leistungsvoraussetzungen 

über den gesamten Vertragszeitraum sicherzustellen. 
 
(7) Sollte eine der genannten Voraussetzungen entfallen, ist die KKH unverzüglich schrift-

lich zu informieren. Der Leistungserbringer hat auf Anforderung während der Vertrags-
laufzeit das Vorliegen der Leistungsvoraussetzungen durch geeignete Nachweise der 
KKH prüffähig darzulegen. 

 
(8) Die KKH ist berechtigt, die Qualität der Versorgung und die Einhaltung der daten-

schutzrechtlichen Vorgaben in geeigneter Weise zu überprüfen. . Hierzu wird Bezug zu 
den Rahmenempfehlungen des GKV-Spitzenverbandes zur Sicherung der Qualität  
in der Hilfsmittelversorgung gemäß § 127 Abs. 5b SGB V in der jeweils gültigen Fas-
sung genommen. 
 

a. Auswertung der Bestätigungen über durchgeführte Versichertenberatungen 
Nach § 127 Absatz 4a SGB V sind die Leistungserbringer verpflichtet, die Versicherten 
vor Inanspruchnahme der Leistung über geeignete mehrkostenfreie Versorgungsmög-
lichkeiten und evtl. entstehende Mehrkosten (Aufzahlungen) zu informieren, dies ent-
sprechend zu dokumentieren und durch Unterschrift des Versicherten bestätigen zu 
lassen. Die Leistungserbringer haben den Krankenkassen auf Verlangen die von den 
Versicherten unterzeichnete Bestätigung über die Durchführung der Beratung vorzule-
gen. 
Dieser Nachweis erfasst nur die Tatsache der erfolgten Beratung und nicht deren In-
halt. Diese leistungsfallbezogenen Daten sind im Rahmen der Prüfungen ohne Einwil-
ligung der Versicherten den Krankenkassen vorzulegen. Mit der Bestätigung über die 
Beratung durch die versicherte Person können die Leistungserbringer gegenüber den 
Krankenkassen nachweisen, ihrer Beratungspflicht nachgekommen zu sein. Die ent-
sprechende Auswertung kann Grundlage weiterer Auffälligkeitsprüfungen der Kran-
kenkassen sein. 
 

b. Auswertung leistungserbringerbezogener Daten  
§ 127 Abs. 5a i.V.m. § 284 Abs. 1 Nr. 16a SGB V legitimiert die Krankenkassen, die 
für die Überwachung der Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten der 
Leistungserbringer erforderlichen Sozialdaten zu erheben und zu speichern. Des Wei-
teren können die Krankenkassen von den Leistungserbringern für die Prüfungen nach 
§ 127 Abs. 5a Satz 1 SGB V erforderliche einrichtungsbezogene Informationen und 
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Auskünfte und die von den Versicherten unterzeichneten Bestätigungen über die 
Durchführung der Beratung nach Absatz 4a Satz SGB V verlangen. Unter einrichtungs-
bezogenen bzw. leistungserbringerbezogenen Daten sind alle Daten der Leistungser-
bringer zu verstehen, die für die Überprüfung der Einhaltung der vertraglichen und ge-
setzlichen Pflichten der Leistungserbringer nach dem SGB V erforderlich sind. Für Aus-
künfte über versichertenbezogene Daten, muss eine Einwilligungserklärung nach § 
127 Abs. 5a Satz 3 SGB V vorliegen. 
Den Krankenkassen obliegt es, Art und Umfang der Informationen festzulegen. Diese 
können zum Beispiel je Versorgungsfall (anonym) oder für bestimmte Zeiträume ange-
fordert werden. 
Die leistungserbringerbezogenen Informationen und Auskünfte können sich insbeson-
dere beziehen auf: 
 

 Lieferzeiten 
 Qualifikationen des mit der Versorgung und Beratung betrauten Personals 
 Zahl der durchgeführten Beratungen 
 Zahl der durchgeführten Hausbesuche 
 Bezeichnung (ggf. Hilfsmittel-Positionsnummer) und Anzahl der aufzahlungsfrei 

angebotenen Hilfsmittel 
 Bezeichnung (ggf. Hilfsmittel-Positionsnummer) und Anzahl der abgegebenen 

Hilfsmittel 
 Erprobung (z.B. Bericht, Videodokumentation) 
 Beschwerdedokumentation 
 

 
c. Die KKH kann in Fragen der Qualitätssicherung den Medizinischen Dienst hinzuziehen.  

 
Hierbei handelt es sich um keine abschließende Auflistung der Prüfkriterien. 
 

(9) Die KKH kann die medizinische Notwendigkeit der vertragsgegenständlichen Hilfsmit-
telversorgung überprüfen. Mit der Prüfung der Erforderlichkeit der Hilfsmittelversor-
gung wird der KKH den Medizinischen Dienst (MD) im Einzelfall beauftragen. Die KKH 
kann durch den MD beratend prüfen lassen, ob das Produkt medizinisch erforderlich 
ist. Die abschließende Entscheidung über die Auswahl eines Einzelproduktes trifft auf 
der Basis des MD-Gutachtens die KKH. Besteht die medizinische Notwendigkeit für 
die vertragsgegenständliche Hilfsmittelversorgung im Einzelfall nicht bzw. nicht mehr 
kann die KKH die erteilte Genehmigung widerrufen. Der Leistungserbringer hat in dem 
Einzelfall einen Anspruch auf Vergütung längstens bis Ablauf des Kalendermonats, in 
dem die KKH den Leistungserbringer über den Wegfall der medizinischen Notwendig-
keit informiert hat. 

 
 
 

§ 5 Auswahl des Hilfsmittels 
 
(1) Die Auswahl des Hilfsmittels hat entsprechend der Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“ 

zu erfolgen. Der Leistungserbringer sorgt während der gesamten Vertragslaufzeit für 
eine Lieferfähigkeit mit den vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln. Lieferunfähigkeiten 
sind der KKH unverzüglich anzuzeigen.  

 
(2) Der Leistungserbringer stellt sicher, dass die Anforderungen an Qualität und Wirt-

schaftlichkeit über die vereinbarte Vertragslaufzeit erfüllt werden. Art und Umfang der 
Versorgung mit Elektrostimulationsgeräten (Elektrostimulationsgeräte zur funktionellen 
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Elektrostimulation) richten sich indikationsbezogen nach dem jeweils notwendigen Be-
darf. Es gilt der Grundsatz, dass die Versorgung ausreichend, in der fachlich gebotenen 
Qualität und zweckmäßig zu erfolgen hat (§§ 12 und 70 SGB V). Hat der Arzt die Ver-
sorgung mit einem speziellen Einzelprodukt (bezeichnet durch die 10-stellige Positi-
onsnummer o. bezeichnet durch bestimmte Konstruktionsmerkmale, die nur ein be-
stimmtes Produkt aufweist) verordnet, welches der Leistungserbringer durch Benen-
nung in der Anlage 03:„Produktportfolio“ verbindlich angeboten hat, ist der Leistungs-
erbringer zur Versorgung mit diesem Produkt verpflichtet.  
Das Produktportfolio hat dabei mindestens die Produkte zu enthalten, die der Leis-
tungserbringer durch Benennung in der Anlage 03:„Produktportfolio" verbindlich ange-
boten hat. Der Leistungserbringer ist berechtigt, während der Vertragslaufzeit je ver-
tragsgegenständlichem 7steller zusätzliche 10steller in sein Produktportfolio aufzuneh-
men. Die Aufnahme weiterer Hilfsmittel hat der Leistungserbringer der KKH unter Ein-
haltung einer Frist von 14 Tagen zum Monatsersten schriftlich unter Nennung der 
10stelligen Hilfsmittelpositionsnummer bzw. Beifügung der Konformitätserklärung ge-
mäß Anlage 03:„Produktportfolio“ mitzuteilen. In diesem Fall werden die zusätzlichen 
Hilfsmittel zum jeweiligen Monatsersten Gegenstand des Rahmenvertrages und sind 
nach der in Anlage 02: „Preisvereinbarung“ angegebenen Vergütung abzugeben. 

 
(3) Hat der Vertragsarzt ein konkretes Produkt verordnet, entbindet das den Leistungser-

bringer und die KKH nicht nach §§ 12 SGB V, die Versorgung mit einem wirtschaftli-
cheren Produkt zu prüfen. Die KKH kann durch den MD beratend prüfen lassen, ob 
das Produkt medizinisch erforderlich ist. Die abschließende Entscheidung über die 
Auswahl eines Einzelproduktes trifft auf Basis des MD-Gutachtens die KKH. Kommt 
die KKH zu dem Ergebnis, dass die Versorgung mit dem Produkt eines vom Leistungs-
erbringer angebotenen Herstellers ausreichend und zweckmäßig ist, hat der Leistungs-
erbringer die Versorgung mit diesem Produkt zum vereinbarten Preis vorzunehmen. 

 
(4) Stellt sich im Rahmen der Prüfung heraus, dass die Versorgung mit einem Produkt 

eines Herstellers, dessen Produkte der Leistungserbringer nicht durch Benennung in 
der Anlage 03:„Produktportfolio" oder durch nachträgliche Aufnahme in sein Produkt-
portfolio verbindlich angeboten hat, medizinisch indiziert ist, ist der Leistungserbringer 
nicht zur Lieferung verpflichtet. Die KKH wird den Versicherten über bestehende Ver-
sorgungsmöglichkeiten aufklären. 

 
 
 

§ 6 Genehmigung (Kostenübernahmeerklärung) und Kostenvoranschlag (KVA) 
 
 
(1) Die Abgabe eines Hilfsmittels, welches der Leistungserbringer durch Benennung in 

der Anlage 03 „Produktportfolio“ oder durch nachträgliche Aufnahme in sein Produkt-
portfolio verbindlich anbietet, erfordert eine vorherige Genehmigung durch die KKH. 

 
(2) Der Leistungserbringer hat die Versorgung auf der Grundlage einer vertragsärztlichen 

Verordnung und nach vorheriger schriftlicher Genehmigung (Kostenübernahmeerklä-
rung) der KKH durchzuführen, soweit keine abweichende Regelung getroffen wurde. 
Kosten, die vor Erteilung der Genehmigung (Kostenübernahmeerklärung) der KKH 
entstehen, können nicht geltend gemacht werden.  

 
 

(3) Soweit der Leistungserbringer gemäß Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“ einen Kos-
tenvoranschlag (KVA) zu erstellen und einzureichen hat, ist der Kostenvoranschlag 
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(KVA) grundsätzlich in elektronischer Form (eKV) gemäß der Anlage 05: „Datenüber-
mittlung“ in der vorgegeben Form an die dort benannte Stelle zu übermitteln.  

 
(4) Die KKH prüft die per elektronischen Kostenvoranschlag (eKV) übermittelten Daten 

bzw. die eingereichten Unterlagen und entscheidet über die Kostenübernahme der 
beantragten Versorgung. Sie behält sich vor, unvollständige oder fehlerhafte Unterla-
gen an den Leistungserbringer zurückzusenden und die Genehmigung zu verwei-
gern. Anderenfalls erhält der Leistungserbringer die für die Abrechnung notwendige 
Genehmigung im eKV-Verfahren bzw. die relevanten Unterlagen zusammen mit der 
Genehmigung (Kostenübernahmeerklärung). Soweit nicht ausdrücklich anders ver-
merkt, gilt die Genehmigung zu Lasten der KKH. 

 
 

§ 7 Versorgung 
 
(1) Die Leistungserbringung / Durchführung der Versorgung erfolgt gemäß Anlage 01: 

„Leistungsbeschreibung“. 
 
(2) Es sind die Anforderungen an die Qualität der Versorgung zu erfüllen, die die Anfor-

derung der Medizinprodukteverordnung (MDR). Das Nähere definiert die Anlage 01: 
„Leistungsbeschreibung“. 

 
 

§ 7a Weitere Anforderungen an die Versorgung, 
die über die Anforderung gemäß Hilfsmittelverzeichnis hinausgehen 

 
 
Der Leistungserbringer bietet dem Versicherten die nachstehenden Leistungen an. Die Leis-
tungsangebote sind verbindlich; jedoch für den Versicherten nicht verpflichtend. 
 

(1) Der Leistungserbringer hat im Rahmen der Vertragserfüllung ein Beschwerdema-
nagement zu führen. Das Beschwerdemanagement wird von einem besonders 
qualifi-zierten und zertifizierten Beschwerdemanagement nach DIN ISO 
10002:2010-05 und/oder ISO 9001:2015 oder anderer ISO-Normen begleitet. 
 

(2) Der Leistungserbringer bietet dem Versicherten ein Rezeptmanagement an. Das 
Rezeptmanagement dient dazu, den Therapieerfolg und die Versorgungsqualität 
zu gewährleisten. Im Rahmen des Rezeptmanagements willigt der Versicherte 
ein, dass ärztliche Verordnungen über die vertragsgegenständlichen Hilfsmittel 
von seinem behandelnden Arzt direkt an den Leistungserbringer persönlich oder 
postalisch weitergegeben werden (Anlage 13: Muster „Rezeptauftrag“). 
 

 
 

§ 8 Vergütung 
 
(1) Die Vergütung des Leistungserbringers richtet sich nach Anlage 02: „Preisvereinba-

rung". Es gilt der aktuelle zum Abgabezeitpunkt gültige gesetzliche MwSt.-Satz. Bei 
Folgeversorgungen ist der gesetzliche MwSt.-Satz anzuwenden, welcher zu Beginn 
des Folgeversorgungszeitraums gilt. 

 
(2) Die Vergütung des Leistungserbringers ist innerhalb von vier Wochen nach Eingang 

der prüfbaren Abrechnung gem. der Anlage 04: „Abrechnungsregelung" zur Zahlung 
fällig. 
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(3) Der Vergütungsanspruch entsteht jeweils auf der Grundlage einer aktuellen vertrags-

ärztlichen Verordnung und Bereitstellung des verordneten Hilfsmittels beim Versicher-
ten, keine abweichenden Regelungen zur Genehmigungspflicht bestehen. 

 
(4) Der Vergütungsanspruch entsteht nur, wenn alle gesetzlichen und vertraglichen Re-

gelungen, welche die Versorgung der Versicherten steuern sollen, eingehalten wer-
den. 

 
(5) Sofern ein Versorgungs-/Genehmigungszeitraum planmäßig über das Ende des Ver-

trages hinausgeht, ist der Leistungserbringer dennoch verpflichtet diese Leistung gem. 
Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“ zu erbringen. 

 
(6) Der Vergütungsanspruch des Leistungserbringers verringert sich um die Zuzahlung 

nach § 33 Abs. 3 SGB V. Der Leistungserbringer hat gemäß den gesetzlichen Best-
immungen die Zuzahlung zur Versorgung vom Versicherten einzubehalten und kos-
tenfrei zu quittieren. Für zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel gilt die Zuzahlungsre-
gelung gemäß § 33 Abs. 8 Satz 3 SGB V. Danach zahlen die Versicherten 10 % des 
insgesamt von der Krankenkasse zu übernehmenden Betrages, höchsten jedoch 10 
Euro für den Monatsbedarf. 
Eine darüber hinausgehende Kostenbeteiligung des Versicherten neben der gesetzli-
chen Zuzahlung ist unzulässig und darf weder gefordert noch angenommen werden.  

 
(7) Mit der Zahlung der vereinbarten Vertragspreise/Pauschalen sind alle nach diesem 

Rahmenvertrag zu erbringenden Leistungen abgegolten. 
 
(8) Es werden nur Leistungen vergütet, die durch den Leistungserbringer selbst laut die-

sem Rahmenvertrag erbracht wurden.  
 
 
 

§ 9 Abrechnungsregelung 
 
(1) Für das Abrechnungsverfahren gelten § 302 SGB V in Verbindung mit den hierzu er-

gangenen Richtlinien der Spitzenverbände der Krankenkassen nach § 302 Abs. 2 
SGB V über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens mit Sonstigen Leistungser-
bringern sowie § 303 SGB V in der jeweils gültigen Fassung. 

 
(2) Die Abrechnung der Vertragspreise/Pauschalen erfolgt je Versicherten einmal monat-

lich. Für die Abrechnung sind folgende Unterlagen den Abrechnungsunterlagen bei-
zufügen: 

 
Erstversorgungspauschale / Kauf- und Wiedereinsatzverfahren 

- Vertragsärztliche Verordnung 
- Empfangsbestätigung 

 
Folgeversorgungspauschale 

- Neue vertragsärztliche Verordnung 
- Empfangsbestätigung 

 
(3) Die Bezahlung der Rechnung erfolgt innerhalb von vier Wochen nach Eingang der 

vollständigen rechnungsbegründenden Unterlagen bei der von der KKH benannten 
Daten- und Belegannahmestelle. 
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(4) Bei Unvollständigkeit, Differenzen bzw. begründeten Beanstandungen der Abrech-
nung kann die KKH die beanstandete Einzelrechnung bzw. Rechnungsteile zur Prü-
fung oder Korrektur an den Leistungserbringer bzw. die Sammelrechnung um die be-
anstandeten Positionen kürzen. Zahlungsansprüche können vom Leistungserbringer 
nach Ablauf von 12 Monaten nach Abgabe des Hilfsmittels bzw. nach Erbringung der 
Dienstleistung nicht mehr geltend gemacht werden. Die Abrechnung erfolgt im Weite-
ren gemäß der Anlage 04: „Abrechnungsregelung“. 

 
 
 

§ 10 Haftung 
 
(1) Der Leistungserbringer übernimmt die Gewähr für eine einwandfreie Beschaffenheit 

und die fristgerechte Auslieferung der Hilfsmittel. 
 
(2) Der Leistungserbringer haftet für sämtliche von ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen ver-

ursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die in Erfüllung und bei Gele-
genheit der vertraglichen Verbindlichkeiten entstehen.  

 
(3) Der Leistungserbringer stellt die KKH von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte und 

insbesondere Versicherte wegen einer Verletzung ihrer Rechtsgüter gegen die KKH 
erheben. 

 
(4) Die KKH haftet nicht für Schäden und Verluste, die der Leistungserbringer oder seine 

Erfüllungsgehilfen bei der Ausführung der vertraglichen Leistungen erleiden. Der Leis-
tungserbringer verpflichtet sich, die KKH von entsprechenden Schadensersatz- oder 
sonstigen Ansprüchen jeglicher Art (z.B. von Versicherungen) freizustellen.  

 
(5) Vorstehendes gilt weder für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit der KKH, noch für Schä-

den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
zumindest fahrlässigen Pflichtverletzung der KKH beruhen. Die Haftung nach den vor-
stehenden Abs. 2 und 3 entfällt, wenn der Leistungserbringer den entstandenen Scha-
den nicht zu vertreten hat. Der Leistungserbringer hat dabei vorsätzliches und fahrläs-
siges Handeln zu vertreten (vgl. § 276 BGB). 

 
(6) Im Übrigen haftet der Leistungserbringer nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 
 
 

§ 11 Folgen von Vertragsverstößen 
 

(1) Erfüllt der Leistungserbringer seine Vertragspflichten nicht oder fügt er der KKH in 
sonstiger Weise Schaden zu, so kann ihn die KKH unter Beachtung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit abmahnen. 

 
(2) Die KKH ist dazu berechtigt, den Vertrag bei schwerwiegenden Vertragsverstößen  

aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. § 314 BGB gilt entsprechend. 
 

Als schwerwiegender Vertragsverstoß und Grund für eine außerordentliche Kündi-
gung gilt insbesondere: 

  
a) Berechnung nicht ausgeführter oder abweichender Leistungen und Lieferun-

gen, 
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b) wiederholter oder schwerer Verstoß gegen die gesetzlichen Datenschutzrege-
lungen, 

c) wiederholter oder schwerer Verstoß gegen die Betreiberpflichten, 
d) die Erhebung von Aufzahlungen gegenüber den Versicherten, die nicht den 

gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen entsprechen,  
e) rufschädigende Äußerungen über die KKH gegenüber den Versicherten, 
f) ein Verstoß gegen die Regelungen des § 12 dieses Vertrages. 

 
 
 

§ 12 Zusammenarbeit zwischen dem Leistungserbringer und Ärzten 
 
(1) Eine gezielte Beeinflussung der Ärzte, insbesondere hinsichtlich der Verordnung be-

stimmter Hilfsmittel/Leistungen ist unzulässig. 
 
(2) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, keine Hilfsmitteldepots in Arztpraxen, Kran-

kenhäusern, Reha-Kliniken oder sonstigen Einrichtungen einzurichten. Der Leistungs-
erbringer darf nur Leistungen abrechnen, die er mit eigenem Fachpersonal aus einer 
präqualifizierten Betriebsstätte heraus erbracht hat. 

 
(3) Eine Vergütung von Dienstleistungen oder die Gewährung anderer Vorteile an nieder-

gelassene Ärzte, stationäre Einrichtungen bzw. deren Mitarbeiter durch den Leistungs-
erbringer im Zusammenhang mit der Leistung ist unzulässig. 

 
(4) Unzulässig ist auch die Gewährung von Vergütungen, Provisionen oder anderer Vor-

teile (z.B. unentgeltliche Erbringung von nicht vertraglich vereinbarten Leistungen) für 
die Zuweisung von Patienten und Verordnungen. 
 

(5) Eine Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringer und Ärzten oder Krankenhäusern 
mit dem Ziel, eine Ausweitung der Verordnungen beziehungsweise die Inanspruch-
nahme von Hilfsmitteln zu erzielen, oder dergestalt, dass die freie Wahl der Versicher-
ten unter den versorgungsberechtigten Leistungserbringern beeinflusst wird, ist nicht 
zulässig.  
 

(6) Koordinierende Kooperationsvereinbarungen mit Krankenhäusern im Rahmen des 
Überleitmanagements sind zulässig, soweit diese wettbewerbsrechtskonform ausge-
staltet sind und sichergestellt ist, dass die freie Wahl der Versicherten unter den ver-
sorgungsberechtigten Leistungserbringern nicht beeinflusst wird. Im Rahmen solcher 
Kooperationsmodelle können die vertraglich vereinbarten hilfsmittelbezogenen Bera-
tungsleistungen während des stationären Aufenthalts des Versicherten im Kranken-
haus erbracht werden. Es gilt § 4 Abs. 6 des Rahmenvertrages über ein Entlassma-
nagement beim Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung nach § 39 
Abs. 1a S. 9 SGB V (Rahmenvertrag Entlassmanagement). Der Leistungserbringer 
verpflichtet sich, keine Kooperationsvereinbarungen mit Krankenhäusern zu schließen, 
die eine exklusive Kooperation zum Gegenstand haben. Der Leistungserbringer geht 
keine Kooperationen mit Krankenhäusern ein, die im Ergebnis eine unzulässige Bevor-
zugung im Rahmen des Entlassmanagements (vgl. § 4 Abs. 6 Rahmenvertrag Entlass-
management) zum Gegenstand haben oder auch nur faktisch bewirken.  
 

(7) Für sämtliche Kooperationen mit Krankenhäusern gelten die Compliance-Grundsätze 
des Kodex „Medizinprodukte der Spitzenverbände der Gesetzlichen Krankenkassen 
und des Bundesfachverbandes BVMed (Dokumentationsprinzip, Transparenzprinzip, 
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Trennungsprinzip, Äquivalenzprinzip). Diese sind insbesondere zu beachten, wenn ori-
ginäre Krankenhausaufgaben von Mitarbeitern des Hilfsmittelleistungserbringers über-
nommen werden. 

 
(8) Kooperationsvereinbarungen mit Krankenhäusern sind der KKH auf Anforderung of-

fenzulegen. Gleiches gilt für sonstige Verträge mit Krankenhäusern oder (die vertrags-
gegenständlichen Hilfsmittel verordnenden) Ärzten, wie bspw. Mietverträge, Verträge 
zur Arbeitnehmerüberlassung etc. 

 
(9) Es gelten im Übrigen auch die im Kodex „Medizinprodukte der Spitzenverbände der 

Gesetzlichen Krankenkassen und des Bundesfachverbandes BVMed niedergelegten 
Verhaltensregeln. 
 

(10) Es gelten im Übrigen die Regelungen des § 128 SGB V. 
 

(11) Ein Verstoß gegen Abs. 1 bis 8 stellt einen schweren Vertragsverstoß i.S. v § 11 dar.  
 
 
 

 § 13 Werbung, Kommunikation mit den Versicherten 
 
(1) Werbemaßnahmen des Leistungserbringers sind auf sachliche Informationen abzustel-

len und dürfen sich nicht auf die Leistungspflicht der KKH beziehen. Anschreiben an die 
Versicherten der KKH, die im Zusammenhang mit diesem Rahmenvertrag stehen sind 
vorab inhaltlich mit der KKH abzustimmen. Dies gilt auch für die Benachrichtigung der 
Versicherten über das Ende dieses Rahmenvertrages. 
 

(2) Die KKH hat das Recht, ihre Versicherten über die Inhalte dieses Rahmenvertrages (ins-
besondere über das Produktportfolio des Leistungserbringers und das den Versicherten 
nach diesem Rahmenvertrag zustehenden Wahlrechts innerhalb der Produktart) zu in-
formieren. Die KKH hat überdies das Recht, Krankenhäuser über die zur Leistungser-
bringung berechtigten Vertragspartner zu informieren. 

 
(3) Eine gezielte Beeinflussung der Versicherten, insbesondere hinsichtlich der Beantra-

gung bestimmter Leistungen, ist nicht zulässig.  
 
(4) Bei der Kommunikation mit Versicherten hat der Leistungserbringer stets seine Neutra-

litätspflicht in Bezug auf die Kostenträger zu wahren. Er unterlässt wertende Aussagen 
zu Krankenkassen und vermeidet unwahre oder irreführende Aussagen zu den Inhalten 
des Versorgungsvertrages und / oder den maßgeblichen sozialrechtlichen Vorschriften. 
 

 
 

§ 14 Aufgabenübertragung 
 
Die KKH hat gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über das Errichten, Betreiben und 
Anwenden von Medizinprodukten (MPBetreibV) die Pflichten eines Betreibers. Der Leistungs-
erbringer übernimmt gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 MPBetreibV die aus diesen Pflichten resultie-
renden folgenden Aufgaben, soweit sie die vertraglich vereinbarten Hilfsmittel gelten. Diese 
umfassen: 
 

a) die Einweisung in die ordnungsgemäße Handhabung des Medizinprodukts (§ 4 Abs. 3 
Satz 1 MPBetreibV), 

b) die Instandhaltung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben (§ 7 MPBetreibV), 
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c) die Aufbereitung der Medizinprodukte nach Maßgabe der Herstellerangaben gemäß § 
8 MPBetreibV. 

d) die Dokumentation der Einweisung bei der Abgabe aktiver nicht implantierbarer Medi-
zinprodukte (§ 4 Abs. 3 Satz 3 MPBetreibV), 

e) das Führen und Aufbewahren der Bestandsverzeichnisse (§ 13 MPBetreibV) für aktive 
nicht implantierbare Medizinprodukte, 

f) die Durchführung der sicherheitstechnischen Kontrollen (§ 11 MPBetreibV) für Medi-
zinprodukte der Anlage 1 der MPBetreibV, 

g) die Durchführung der messtechnischen Kontrollen (§ 14 MPBetreibV) für Medizinpro-
dukte der Anlage 2 der MPBetreibV, 

h) das Führen und Aufbewahren der Medizinproduktebücher (§ 12 MPBetreibV) für Me-
dizinprodukte der Anlage 1 und 2 der MPBetreibV. 

 
 
 

§ 15 Datenschutz 
 
(1) Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz.  
 
(2) Die Benennung der KKH als Referenzkunde ist nur nach vorheriger schriftlicher Erlaub-

nis der KKH gestattet.  
 
 
 

§ 16 Insolvenz des Leistungserbringers  
 
(1) Der Leistungserbringer hat die KKH über die Einreichung eines Insolvenzantrages sowie 

über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens unverzüglich zu unterrichten. 
 
(2) Darüber hinaus stellt der Leistungserbringer der KKH unverzüglich sämtliche Daten und 

Unterlagen, die für die KKH zur Weiterversorgung der Versicherten notwendig sind in 
Papierform und/oder in elektronischer Form zur Verfügung.  

 
 
 

§ 17 Abtretung 
 

Die Abtretung von Ansprüchen aus diesem Vertrag bedarf der vorherigen Zustimmung 
der anderen Vertragspartei.  

 

 

 

§ 18 Vertragsbeginn, Laufzeit, Kündigung 
 

(1) Dieser Rahmenvertrag tritt am 15.08.2022 in Kraft. 
 
(2) Der Rahmenvertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Quartalsende ohne Angabe 

von Gründen, schriftlich gekündigt werden, frühestens zum 14.08.2024.  
 
 
 

§ 19 Sonderkündigungsrecht 
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(1) Die KKH ist zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn die Leistungsvorausset-
zungen nach § 4 dieses Vertrages nicht mehr gegeben sind. 

 
(2) Die KKH kann vom Rahmenvertrag zurücktreten oder den Rahmenvertrag mit sofortiger 

Wirkung kündigen, wenn über das Vermögen des Leistungserbringers das Insolvenzver-
fahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung bean-
tragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist oder die ordnungsgemäße 
Abwicklung des Vertrags dadurch in Frage gestellt ist, dass er seine Zahlungen nicht nur 
vorübergehend einstellt. Es wird klargestellt, dass ein Zurücktreten vom Rahmenvertrag 
oder eine Kündigung des Rahmenvertrages mit sofortiger Wirkung nur gegenüber dem 
einzelnen Leistungserbringer möglich ist, über dessen Vermögen ein Insolvenzverfahren 
oder ein vergleichbares Gesetzesverfahren eröffnet wurde. 

 
(3) Die Vertragspartner sind zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn die Anfor-

derungen an die Qualität der Versorgung und der Produkte durch Fortschreibung des 
Hilfsmittelverzeichnisses verändert werden. Die Kündigung wirkt mit einer Frist von vier 
Wochen zum Monatsende. Maßgeblich für die Berechnung der Frist ist das Datum der 
Bekanntmachung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenver-
band) über die Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses zu den vertragsgegenständ-
lichen Hilfsmitteln. 

 
 
 

§ 20 Schriftform  
 
Änderungen dieses Rahmenvertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für diese Be-
stimmung. 
 
 
 
 

§ 21 Salvatorische Klausel 
 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Rahmenvertrages unwirksam sein oder wer-
den, so bleibt die Wirksamkeit des Rahmenvertrages im Übrigen hiervon unberührt. In diesen 
Fällen werden die Vertragsparteien die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestim-
mung ersetzen, die dem mit der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich Gewollten am nächs-
ten kommt. 
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Anlage 01 �Leistungsbeschreibung�

1. Grundsatz 

1.1 Vertragsgegenständliche Hilfsmittel 

Gegenstand des Rahmenvertrages ist die aufzahlungsfreie Versorgung der Versicherten der 
KKH mit Elektrostimulationsgeräten (hier Einkanal-Peronaeusstimulator) und dem entspre-
chenden Zubehör einschließlich aller damit im Zusammenhang stehender Leistungen, wie 
z.B. Einweisung / Beratung des Versicherten; Erprobung, Durchführung von Reparaturen, 
Wartungsarbeiten und sicherheitstechnischer Kontrollen gemäß Herstellervorgaben; Ersatz-
gestellung während Wartung/ Reparatur für die Versicherten der KKH im Wege des Kauf-
/Wiedereinsatzverfahrens. 

Im Einzelnen versorgt der Leistungserbringer die Versicherten der KKH mit den nachstehend 
bezeichneten Hilfsmitteln, für die er vom jeweiligen Hersteller autorisiert ist. Vertragsgegen-
stand ist die Lieferung der medizinisch notwendigen Hilfsmittel einschließlich aller damit in 
Zusammenhang stehender Leistungen gemäß dieser Leistungsbeschreibung. 

- Elektrostimulationsgeräten zur funktionellen Elektrostimulation zum Behinderungs-
ausgleich im Kauf-/Wiedereinsatzverfahren 

- exkl. Zubehör und Verbrauchsmaterialien (z.B. Akkus, Batterien, Elektroden, Kabel); 
Produktart 09.37.04.0 (Einkanal-Peronaeusstimulator)  

1.2 Verordnung 

Die Versorgung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines Arzneiverordnungsblattes 
(Muster 16).  

Ordnungsgemäß ausgestellt ist ein Arzneiverordnungsblatt (Muster 16), wenn es neben dem 
Hilfsmittel und der Verordnungsmenge folgende Angaben enthält: 

· Bezeichnung der Krankenkasse, 
· Kassen-Nummer, 
· Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift des Versicherten, 
· Versicherten-Nummer, 
· Status des Versicherten (einschließlich der Kennzeichen nach § 267 Abs. 5 Satz 1 

SGB V), 
· Betriebsstättennummer (BSNR) des Arztes oder des Krankenhauses, 
· Arzt-Nummer (LANR),  
· Ausstellungsdatum, 
· Kennzeichnung der Statusgruppen 6, 7 und 9 des Verordnungsblattes, soweit zutref-

fend, 
· Kennzeichnung für Unfall, soweit zutreffend, 
· Kennzeichnung für Arbeitsunfall, soweit zutreffend, 
· Kennzeichnung der Gebührenpflicht und der Gebührenbefreiung, soweit zutreffend, 
· Diagnose oder Indikation (Gerät für den Behinderungsausgleich), 
· Versorgungszeitraum nur bei zeitlich begrenzten Versorgungen 
· Unterschrift des Vertragsarztes, 
· Vertragsarztstempel oder entsprechender Aufdruck. 
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Änderungen oder Ergänzungen auf der medizinischen Bescheinigung oder Verordnung, wel-
che aufgrund der Bedarfsfeststellung erforderlich sind, sind nur durch den ausstellenden Arzt 
vorzunehmen und bedürfen einer erneuten Arztunterschrift mit Datumsangabe. 

Wird die Hilfsmittelversorgung nicht innerhalb von 28 Kalendertagen1 nach Ausstellung der 
Verordnung aufgenommen, verliert die Verordnung ihre Gültigkeit. Wenn der Leistungsan-
trag innerhalb dieses Zeitraums bei der Krankenkasse eingeht, gilt die Frist als gewahrt. 

1.3 Medizinisch/technische Mindestanforderungen an Qualität und Ausführung der 
Hilfsmittel 

Die medizinischen und technischen Mindestanforderungen an die Qualität und die Ausführung 
der Hilfsmittel in den Produktuntergruppen sowie die sonstigen Anforderungen an die zusätz-
lich zur Bereitstellung des/der Hilfsmittel zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus den 
Anforderungen des Hilfsmittelverzeichnisses gem. § 139 SGB V für die betreffende Produkt-
(unter-)Gruppe in der jeweils gültigen Fassung. 

Ein Nachweis der medizinisch/technischen Produkteigenschaften der angebotenen Hilfsmit-
tel und/oder des Zubehörs ist auf Anfrage nachzureichen. 

Für die Versorgung dürfen nur Hilfsmittel eingesetzt werden, die hygienisch unbedenklich, 
optisch einwandfrei und funktionsgerecht sind und die dem aktuellen Stand der Technik ent-
sprechen.  

1.4 Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Normen  

Der Leistungserbringer gewährleistet, dass die von ihm gelieferten Produkte den jeweils gel-
tenden Normen und gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Insbesondere darf der Leis-
tungserbringer nur Hilfsmittel liefern und zum Einsatz bringen, die nach den maßgeblichen 
Bestimmungen des MDR und der Richtlinie 93/42/EWG in der jeweils gültigen Fassung über 
das erforderliche CE-Kennzeichen verfügen.  

Der Leistungserbringer ist als Betreiber dazu angehalten für die jeweilige Betriebsstätte ein 
Bestandverzeichnis nach § 13 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) zu 
führen. 

Sollte der Leistungserbringer während der Versorgung/Nutzung Kenntnis über auftretende 
Vorkommnisse oder beinahe Vorkommnisse erlangen, sind diese unter Verwendung der An-
lage 08: �Formblatt Medizin-produkte-Sicherheitsplanverordnung� zu melden (Vgl. MDR). 

1.5 Produktportfolio 

Die in der Anlage 03: �Produktportfolio" benannten 10-Steller müssen mindestens im Pro-
duktportfolio des Leistungserbringers enthalten sein und nach Maßgabe dieses Vertrages 
den Versicherten der KKH angeboten werden.  

Die in der Anlage 03: �Produktportfolio" benannten 10-Steller müssen mindestens im Pro-
duktportfolio des Leistungserbringers enthalten sein und nach Maßgabe dieses Vertrages 
den KKH Versicherten angeboten werden. Es steht dem Leistungserbringer frei, weitere 10- 

                                                

1 Für Verordnungen von Hilfsmitteln im Rahmen des Krankenhausentlassmanagements beträgt die 
Frist 7 Kalendertage gemäß § 6a der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Ver-
ordnung von Hilfsmitteln (Hilfsmittel-Richtlinie). 
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Steller zum Gegenstand seines aufzahlungsfreien Produktportfolios zu machen. 

Leistungserbringer, die diesem Vertrag beitreten, haben entweder dasselbe Produktportfolio 
vorzuhalten und den Versicherten anzubieten oder je vertraglicher Produktart (7-Steller) min-
destens ein Hilfsmittel in der Anlage 03 �Produktportfolio� zu benennen. 

1.6 Leistungsort 

Der Leistungserbringer hat die Lieferung der Hilfsmittel und die Erbringung der weiteren von 
ihm zu erbringenden Leistungen im allgemeinen Lebensbereich / der häuslichen Umgebung 
am Wohnsitz des Versicherten oder in Behinderteneinrichtungen, Pflegeheimen oder ver-
gleichbaren Einrichtungen durchzuführen, soweit nachfolgend bzw. im Vertrag nicht Abwei-
chendes bestimmt ist. 

Die vertraglich vereinbarten Leistungen können auch in der präqualifizierten Betriebsstätte 
des Leistungserbringers erbracht werden. 

1.7 Zusammenarbeit zwischen dem Leistungserbringer und Krankenhäusern bzw. 
Vertragsärzten 

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen und insbesondere § 12 des Rahmenvertrages. 
Ziel des § 128 SGB V ist es, unzulässige Zuwendungen zu verhindern und die ärztliche Un-
abhängigkeit bei der Zusammenarbeit mit Dritten zu wahren. Der § 128 SGB V schützt das 
Wahlrecht des Patienten unter den versorgungsberechtigen Leistungserbringern. Patienten 
sollen ihre Entscheidungen zur Wahl ihres Leistungserbringers unbeeinflusst treffen können. 
Somit schützt die Norm auch den freien Wettbewerb, denn es soll vermieden werden, dass 
sich Leistungserbringer in unzulässiger Weise Wettbewerbsvorteile verschaffen.  

Nachstehend Beispiele unzulässiger Zusammenarbeiten mit Krankenhäusern bzw. Vertrags-
ärzten:  

Beispiel 1: 
Der Leistungserbringer führt regelmäßig vorterminierte Sprechstunden im Krankenhaus oder 
in einer Arztpraxis mit der Zielstellung durch, Hilfsmittel direkt in der medizinischen Einrich-
tung abzugeben. 

Beispiel 2: 
Der Leistungserbringer beteiligt Vertragsärzte, Ärzte in Krankenhäusern und anderen medizi-
nischen Einrichtungen oder Mitarbeiter dieser Einrichtungen an der Durchführung der ver-
tragsgegenständlichen Hilfsmittelversorgung.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Beispiele keine abschließende Liste un-
zulässiger Zusammenarbeit darstellt.  

1.8 Kostenvoranschlag 

Der Kostenvoranschlag ist innerhalb von 28 Tagen nach Ausstellung der vertragsärztlichen 
Verordnung vom Leistungserbringer nach Maßgabe der Anlage 05: �Datenübermittlung� mit 
den dort vorgesehenen (Mindest-) Angaben an die KKH zu übermitteln.  

Soll die Versorgung mit den vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln über den vereinbarten/ge-
nehmigten Versorgungszeitraum fortgesetzt werden, hat der Leistungserbringer frühestens  
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28 Tage, spätestens 5 Tage vor Ablauf des genehmigten Versorgungszeitraumes der KKH 
dieses schriftlich mitzuteilen. 

Der Erprobungsbericht ist dem Kostenvoranschlag beizufügen. 

Maßgebend für die Rechtzeitigkeit ist das Datum der Absendung durch den Leistungserbrin-
ger. 

1.9 Leistungsumfang / Versorgungszeitraum 

Der Leistungserbringer stellt dem Versicherten für die Dauer des Versorgungszeitraums das 
vertragsärztlich verordnete Hilfsmittel nach Maßgabe dieser Leistungsbeschreibung zum Ge-
brauch zur Verfügung.  

1.9.1 Kauf-/Wiedereinsatzverfahren 

Im Einzelnen versorgt der Leistungserbringer die Versicherten der KKH während der Ver-
tragslaufzeit ausschließlich mit den von ihm angebotenen Hilfsmitteln (gemäß Anlage 03: 
�Übersicht Vertragsgegenständliche Hilfsmittel�), für die er vom jeweiligen Hersteller aktuell 
autorisiert ist. Die KKH verfährt nach dem Grundsatz �Wiedereinsatz von Hilfsmitteln vor 
Neubeschaffung�. Gegenstand dieses Vertrages sind daher die Hilfsmittel zur funktionellen 
Elektrostimulation, die in der Versorgungsform �Kaufpauschale� als auch in der Versorgungs-
form �Wiedereinsatzpauschale� inkl. aller dafür notwendigen Aufwände und Arbeiten angebo-
ten werden.  
Mit der Kauf- bzw. Wiedereinsatzpauschale sind neben der Bereitstellung des Elektrostimu-
lationsgerätes enthalten: 

� Auftragsannahme 
� Bedarfsfeststellung 
� Lagerprüfung  
� etwaige Aufbereitung des Hilfsmittels für den Wiedereinsatz (inkl. hygienische Aufbe-

reitung, notwendige Wartungsarbeiten sowie ggf. sicherheitstechnische Kontrolle �
STK) 

� Auslieferung an den Versicherten (inkl. An- und Abfahrt) 
� Beratung und Nachbetreuung  
� Lieferumfang des Hilfsmittels nach den Angaben des Herstellers gemäß Hilfsmittel-

verzeichnis 

Im Rahmen der Kauf-Pauschale dürfen grundsätzlich nur neue, unbenutzte Hilfsmittel einge-
setzt werden. 

Im Rahmen der Wiedereinsatz-Pauschale dürfen grundsätzlich nur Hilfsmittel eingesetzt wer-
den, die Eigentum der KKH und eingelagert sind. 

Für die Versorgung dürfen nur solche aufbereiteten Hilfsmittel und Zubehör eingesetzt wer-
den, die: 

· Herstellerangaben für einen Wiedereinsatz geeignet sind,  
· nach den Richtlinien zur Aufbereitung von Medizinprodukten des Robert-Koch-Institu-

tes (RKI) aufbereitet wurden, soweit für die vertragsgegenständlichen Hilfsmittel pas-
send, 

· rückstandsfrei, gesundheitlich unbedenklich und optisch einwandfrei sind,   
· voll funktionstüchtig sind,  
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· dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.

Die Aufbereitungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten können in Eigenregie oder externe 
Dienstleister durchgeführt werden. Die mit der Aufbereitung beauftragten externen Dienst-
leister müssen über die fachlichen und technischen Voraussetzungen für die Aufbereitung 
und Prüfung von Elektrostimulationsgeräten verfügen. Auf Verlangen sind diese der KKH zu 
benennen. 

1.9.2 Zubehör und Verbrauchsmaterialien  

Das medizinisch notwendige Zubehör und die Verbrauchsmaterialien werden zusätzlich 
Elektrostimulationsgerät zur funktionalen Elektrostimulation auf der Basis von jährlichen Zu-
satzpauschalen vergütet.  

Der Umfang des Zubehörs und des Verbrauchsmaterials richtet sich grundsätzlich nach den 
Angaben der jeweiligen Hersteller. Im Fall fehlender Herstellerangaben erfolgt die Lieferung 
entsprechend den Empfehlungen des entsprechenden Herstellers. Als Maßgabe gelten hier 
insbesondere die Angaben zur durchschnittlichen Nutzungsdauer für Zubehör von Elektrosti-
mulationsgeräte zur funktionalen Elektrostimulation. 

Die Zusatzpauschalen beinhalten für den genehmigten Versorgungszeitraum folgende Leis-
tungen des innerhalb der Zusatzpauschalen vergüteten Zubehörs und der Verbrauchsmateri-
alien: 

- Die Beratung des Versicherten und die Anpassung der Produkte. 
- Die Auslieferung in einem technisch, optisch und hygienisch einwandfreien Zustand 
 sowie die Anleitung zum Gebrauch. 
- Wartungen, Funktionsprüfungen und sicherheitstechnische Kontrollen nach dem 
 MDR und entsprechend der Herstellervorgaben inkl. notwendiger Austausch- und Er
 -satzteile. 
- Jegliche Kosten der Versorgung, insbesondere Arbeitszeit, An- und Abfahrt sowie 
 Fracht- und Verpackungskosten 
- Alle funktionsnotwendigen Zubehör- und Zurüstteile einschließlich deren Montage. 
- Notwendige Neuversorgungen innerhalb der gleichen Produktart (7steller) während 
 der Laufzeit der Pauschale. 

Der Leistungserbringer bleibt Eigentümer des pauschal vergüteten Zubehörs sowie der Ver-
brauchsmaterialien zur Sicherstellung der Versorgung. 

Sofern die für 12 Monate nach Herstellervorgaben definierten Verbrauchsmaterialien (z.B. 
Elektroden) aus medizinischen Gründen für den genehmigten Versorgungszeitraum von 12 
Monaten nicht ausreichen, kann der Leistungserbringer bei Vorliegen einer fachärztlichen 
Verordnung (Muster 16) den Mehrbedarf separat beantragen. 

1.9.3 Lagerprüfung 

Der Leistungserbringer prüft generell - bevor er einen Kostenvoranschlag (KVA) gemäß Zif-
fer 1.8 erstellt - ob sich ein geeignetes Hilfsmittel im Lager der KKH befindet. 

Hierfür hat er einen Online-Zugriff für das Lagermanagementsystem MIP der Firma medi-
comp GmbH zu beantragen. Die Gebühren für diesen Online-Zugriff trägt der Leistungser-
bringer. Diese sind direkt mit der Firma medicomp GmbH abzurechnen.  
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Sofern die Lagerprüfung ergibt, dass sich für die Versorgung des Versicherten ein geeigne-
tes Hilfsmittel im Lagerbestand der KKH befindet, nimmt der Leistungserbringer eine verbind-
liche Reservierung / Buchung des vertragsgegenständlichen Hilfsmittels vor.  

Es wird klargestellt, dass der Leistungserbringer von der KKH lediglich für die vertragsgegen-
ständlichen Hilfsmittel, die Gegenstand seines vertragsgegenständlichen Produktportfolios 
sind, autorisiert ist, diese für die Versorgung von Versicherten der KKH zu reservieren und 
abzuholen. 

Der Leistungserbringer hat das für einen Wiedereinsatz vorgesehene Hilfsmittel abzuholen. 
Für die KKH ist folgende Firma mit der zentralen Lagerhaltung beauftragt: 

Sanitätshaus Müller Betten GmbH & Co. KG 
Zentrale Engelskirchen 
Einlagerunsabteilung 
Im Auel 34 b 
51766 Eingelkirchen 

Tel.: 02263 806 320 
Fax: 02236 806 303 
einlagerungsbuero@smb-online.de 

Die KKH behält sich vor, bei Änderungen oder nach Ablauf des Zentrallagervertrages einen 
anderen Zentrallageristen zu benennen. Der Leistungserbringer wird in diesem Fall rechtzeitig 
informiert. 

Zur Abholung des gebuchten Hilfsmittels am Lager ist zwingend eine telefonische Terminab-
stimmung mit dem Zentrallageristen vorzunehmen. Das Hilfsmittel ist innerhalb von 72 Stun-
den nach erfolgter Buchung am Zentrallager abzuholen. Es steht dem Leistungserbringer frei, 
mit dem Zentrallageristen abweichende Regelungen über die Bereitstellung und Auslieferung 
des Hilfsmittels zu treffen. 

Mit dem Zentrallageristen wurde folgende vertragliche Regelung zur Bereitstellung der Hilfs-
mittel getroffen (Auszüge aus dem bestehenden Lagervertrag):  

�Nach Buchung eines Hilfsmittels durch die KKH oder einen Servicepartner (= Leistungser-
bringer) erfolgt die Bereitstellung ausschließlich am Standort des Zentrallagers. Eine Buchung 
werktags bis 14:00 Uhr verpflichtet den Zentrallagerist zur Bereitstellung des Hilfsmittels und 
aller zum Hilfsmittel gehörenden Zubehörteile am nächsten Werktag. Bei einer Auftragsertei-
lung nach 14:00 Uhr hat die Bereitstellung spätestens am übernächsten Werktag zu erfolgen. 
Sofern der Servicepartner einen späteren Termin wünscht, kann von dieser Regelung abge-
wichen werden. (�) Die KKH stellt dem Zentrallagerist frei, mit dem Servicepartner (= Leis-
tungserbringer) Regelungen über Abweichungen zur Bereitstellung und Auslieferung zu tref-
fen.� 

Grundsätzlich hat die Abholung des gebuchten Hilfsmittels durch den Leistungserbringer so-
mit in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten zu erfolgen. Unter Abholung ist zu ver-
stehen, dass der Leistungserbringer das unverpackte Hilfsmittel selbst am Zentrallager ab-
holt. Abweichend von dieser Regelung kann der Leistungserbringer das Hilfsmittel auch ab-
holen oder versenden lassen. Die Kosten der Abholung oder des Versands trägt der Leis-
tungserbringer. Für Schäden, die durch den Transport am Hilfsmittel entstehen, haftet der 
Verursacher. 
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Ergibt die Lagerprüfung, dass kein geeignetes Hilfsmittel im Lagerbestand der KKH ist, ist 
der Leistungserbringer berechtigt, die Kaufpauschale für die vertragsgegenständliche Hilfs-
mittel-versorgung zu beantragen. In diesem Fall ist eine Registrierung des neu angeschaff-
ten Hilfs-mittels in MIP vorzunehmen. Die negative Lagerabfrage ist dem Kostenvoranschlag 
(KVA) gemäß Anlage 05: �Datenübermittlung� beizufügen. 

1.9.5 Rückholung von Hilfsmitteln

Für Hilfsmittelrückholungen beim Versicherten bedarf es eines vorherigen Abholauftrages 
durch die KKH.  

Wird dem Leistungserbringer durch den Versicherten/Angehörigen die Rückholung eines Hilfs-
mittels angezeigt, hat der Leistungserbringer den Versicherten grundsätzlich an die KKH zu 
verweisen. Alternativ kann er den Versicherten/Angehörigen auf das Kontaktformular �Rück-
holung� auf der KKH-Website verweisen. 

1.10 Zuständige Stelle 

a) Datenübermittlung gemäß Leistungsbeschreibung 

Soweit gemäß dieser Leistungsbeschreibung im Rahmen der Vertragsdurchführung eine Da-
tenübermittlung an die KKH zu erfolgen hat, hat diese an die in der Anlage 05: �Datenüber-
mittlung� genannte Stelle unter Einhaltung der dort geregelten Anforderungen an die Daten-
übermittlung zu erfolgen.  

b) Zuständigkeit für den Beitritt /die Anpassung des Vertrages  

Nach § 5 des Rahmenvertrages ist der Leistungserbringer berechtigt, während der Vertrags-
laufzeit je vertragsgegenständlichem 7steller weitere Hilfsmittel in sein Produktportfolio auf-
zunehmen. Die Aufnahme weiterer Hilfsmittel hat der Leistungserbringer der folgenden Stelle 
mitzuteilen. 

Zuständige Stelle für Fragen zum Vertrag: 

Kaufmännische Krankenkasse - KKH  
Referat Hilfsmittel 
Karl-Wiechert-Allee 61 
30625 Hannover 

2. Anforderungen an die zusätzlich zur Bereitstellung des Hilfsmittels zu erbringen-
den Leistungen 

2.1. Beratung 

Der Leistungserbringer hat den Versicherten vor Inanspruchnahme der Leistung unter Be-
rücksichtigung des § 12 Abs. 1 SGB V zu beraten, welche Hilfsmittel und zusätzliche Leis-
tungen nach § 33 Abs. 1 Satz 1 und 4 SGB V für die konkrete Versorgungssituation im Ein-
zelfall geeignet sind.  

Die Anfragen der Versicherten mit laufenden Versorgungen bearbeitet der Leistungserbrin-
ger umgehend, spätestens jedoch innerhalb von 48 Stunden (zwei Werktagen). 
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Die Beratung (z.B. persönliche Beratung, vor Ort-Beratung z.B. im Hausbesuch, im Kranken-
haus oder im Pflegeheim) erfolgt durch geschulte Fachkräfte gem. Ziffer 2.8; soweit erforder-
lich unter Einbeziehung pflegender Angehöriger bzw. des beteiligten Pflegepersonals. 

Die Auswahl des Produktes erfolgt unter Berücksichtigung der Verordnung und der Indikatio-
nen/Diagnose bei Versicherten mit partieller Fußheberlähmung (Peronaeuslähmung) und bei 
zentralen Lähmungen mit resultierenden erheblichen Funktionsstörungen der oberen, unter 
Angabe des Gerätes zum Behinderungsausgleich. 

Der Leistungserbringer klärt den Versicherten über seine Ansprüche hinsichtlich aufzah-
lungsfreier Versorgungen auf. Die in der Anlage 03: �Produktportfolio" benannten 10-Steller 
müssen mindestens im Produktportfolio des Leistungserbringers enthalten sein und den Ver-
sicherten � sofern unter Berücksichtigung sonstiger Behinderungen oder Erkrankungen me-
dizinisch notwendig � aufzahlungsfrei angeboten werden.  

Der Leistungserbringer hat die Beratung schriftlich zu dokumentieren und sich durch Unter-
schrift vom Versicherten bestätigen zu lassen. Hierfür kann er die Anlage 06: �Muster Doku-
mentation Beratung nach § 127 Abs. 5 Satz 1 und 2 SGB V� verwenden, ansonsten mindes-
tens ein inhaltsgleiches vom Leistungserbringer erstelltes Dokument. 

Wählt der Versicherte eine Versorgung mit Mehrkosten hat der Leistungserbringer die Bera-
tung ebenfalls schriftlich zu dokumentieren und sich durch Unterschrift vom Versicherten be-
stätigen zu lassen. Hierfür kann er die Anlage 07: �Muster Dokumentation Mehrkostenerklä-
rung nach § 127 Abs. 5 Satz 5 SGB V� verwenden, ansonsten mindestens ein inhaltsglei-
ches vom Leistungserbringer erstelltes Dokument. 

Wird der Versicherte mit identischen Produkten im Rahmen von Folgebelieferungen versorgt, 
sind keine erneuten Beratungen und Dokumentationen gemäß Anlage 06: �Muster Doku-
mentation Beratung nach § 127 Abs. Abs. 5 Satz 1 und 2 SGB V� erforderlich. 

2.2. Bedarfsfeststellung 

Um den Versicherten mit einem geeigneten und medizinisch notwendigen Hilfsmittel zu ver-
sorgen, hat eine Bedarfsfeststellung zu erfolgen. 

Bei der Bedarfsfeststellung zur Versorgung muss der individuelle Bedarf des Versicherten 
erhoben werden, um eine bedarfsgerechte Auswahl des Hilfsmittels zu treffen. Das für die 
Versorgung ausgewählte Hilfsmittel muss in Qualität und Ausführung den speziellen Bedürf-
nissen und Fähigkeiten des Versicherten entsprechen. 

2.3. Einweisung 

Der Leistungserbringer weist den Versicherten bzw. die Betreuungsperson (pflegender An-
gehöriger/Pflegepersonal) persönlich in die sachgerechte Handhabung, Anwendung und den 
Betrieb des Hilfsmittels ein.  

Es erfolgt eine sachgerechte, persönliche Einweisung in den bestimmungsmäßigen Ge-
brauch. Die Einweisung erstreckt sich auf die vom Hersteller vorgegebene fachgerechte Nut-
zung des Hilfsmittels, des Zubehörs, auf die individuellen Zurüstungen, die Instandhaltung 
sowie die Pflege und Reinigung. Ziel der Einweisung ist, dass die Versicherte oder der Versi-
cherte in den Stand versetzt wird, das Hilfsmittel im alltäglichen Gebrauch sicher zu bedie-
nen und zu nutzen. 
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Ziel der Einweisung ist, dass der Versicherte in den Stand versetzt wird, das betreffende 
Hilfsmittel im alltäglichen Gebrauch sicher zu bedienen und zu beherrschen.  

Der Leistungserbringer händigt eine allgemeinverständliche Gebrauchsanweisung/Ge-
brauchsinformation in deutscher Sprache aus. Diese ist im Bedarfsfall unter Verwendung der 
vom Hersteller bereitgestellten Dokumente in einem für blinde und sehbehinderte Versi-
cherte geeigneten Format (z. B. in elektronischer Form) zur Verfügung zu stellen. 

Der Leistungserbringer überzeugt sich davon, dass der Versicherte bzw. die Betreuungsper-
son das Produkt sachgerecht anwenden kann. 

Der Leistungserbringer hat die Einweisung schriftlich zu dokumentieren und sich durch Un-
terschrift bestätigen zu lassen. Eine Kopie ist dem Versicherten, Angehörigen, Betreuer bzw. 
Pflegenden zur Verfügung zu stellen. Dem Leistungserbringer steht es frei, hierfür die Anlage 
09: �Muster Bestätigung Einweisung, Funktionsprüfung, Empfang� oder ein inhaltlich ver-
gleichbares Dokument zu verwenden. 

2.4. Erprobung 

Die Erforderlichkeit und die Eignung der Versicherten für die konkrete Versorgungsform sind 
Voraussetzungen für die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung. Daher 
muss der Versicherte in der Lage sein, das Produkt zweckentsprechend nutzen und sicher 
anwenden zu können.  

Dieses soll mithilfe einer ambulanten Erprobungsphase im Alltagsleben und im Wohnumfeld 
der Versicherten oder des Versicherten sowie im Rahmen einer stationären/ teilstationären 
Behandlung ermittelt werden. 

Die medizinisch notwendige Erprobungsdauer variiert im Einzelnen und ist abhängig von  

· dem zugrunde liegenden Krankheitsbild 

· der Art und Dauer einer eventuellen Vorversorgung sowie 

· den bestehenden Kontextfaktoren 

In der Regel beträgt diese Erprobungsphase ca. 4 Wochen. 

Die Durchführung der Erprobung ist entsprechend zu dokumentieren und durch den Leis-
tungserbringer, Arzt oder Therapeuten zu unterzeichnen. Hierfür kann er die Anlage 11: 
�Muster Erprobungsbericht� verwenden, ansonsten mindestens ein inhaltsgleiches vom Leis-
tungserbringer erstelltes Dokument.  

Die Erprobungsphase schließt sich direkt der Bedarfsfeststellung an. 

2.5. Empfangsbestätigung  

Für jede im Rahmen des Vertrages erbrachte Leistung ist die vom Versicherten bzw. dessen 
gesetzlichen Vertreter eine schriftliche, rechtsverbindlich unterzeichnete Empfangsbestäti-
gung ggf. auf der Rückseite des Arzneiverordnungsblattes einzuholen.  

Als Empfangsbestätigung sind auch der Nachweis der Lieferung durch Kurierdienste (DPD, 
UPS, DHL) und die Angabe der Sendungsnummer etc. zulässig. 

2.6 Inspektionen 
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Grundsätzlich erfolgt in einem jährlichen Intervall eine Inspektion des Elektrostimulationsge-
rätes. Die Leistung ist von dem Leistungserbringer im allgemeinen Lebensbereich / der häus-
lichen Umgebung am Wohnsitz des Versicherten oder in Behinderteneinrichtungen, Pflege-
heimen oder vergleichbaren Einrichtungen durchzuführen. Die Bestandteile der Inspektions-
pauschale sind: 

· An- und Abfahrt 

· Überprüfung der Gangparameter und Gangjustierung 

· Austausch der Ersatzmaterialien 

· Neupositionierung, der Elektroden, Platzierer oder Halter (abhängig vom Gerätety-
pen) 

· Funktionsprüfung inkl. sicherheitstechnischen Kontrolle 

· Überprüfung des Gangbildes und Durchführung einer Gangschulung 

· Dokumentation  

Die Durchführung der Inspektion ist entsprechend zu dokumentieren und durch den Leis-
tungserbringer und Versicherten zu unterzeichnen. Hierfür kann er die Anlage 16: �Muster 
Inspektion� verwenden, ansonsten mindestens ein inhaltsgleiches vom Leistungserbringer 
erstelltes Dokument.  

Insofern die bedarfsabhängige Nachjustierung beim Versicherten mehr als1-mal im Jahr not-
wendig ist, dann muss die entsprechende Versorgung samt Verordnung bei der KKH bean-
tragt werden. 

2.7. Garantie und Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt nach § 438 BGB 24 Monate. Die Laufzeit beginnt mit Datum 
der Empfangsbestätigung durch den Versicherten.  

Gewährt der  Hersteller des Hilfsmittels eine längere Herstellergarantie, weist der Leistungs-
erbringer den Versicherten auf die Herstellergarantie hin und unterstützt den Versicherten im 
Garantiefall bei der Geltendmachung seiner Rechte aus der Herstellergarantie. 

2.8. Reparaturen 

2.8.1. Reparaturen im Rahmen der �Kaufpauschale�

Im Rahmen der �Kaufpauschale� führt der Leistungserbringer alle erforderlichen Reparaturen 
an dem von ihm gelieferten Hilfsmittel einschließlich von ihm gelieferten Zubehör kostenfrei 
durch, die unter die Sachmängelgewährleistung und/oder die Herstellergarantie fallen und 
die während der Dauer der gesetzlichen Gewährleistungsfrist und/oder der Garantiezeit fal-
len durch. 

Sollte ein Gerät defekt sein oder muss ersetzt werden, bekommt der Versicherte auf Kosten 
des Leistungserbringers ein Leihgerät zur Überbrückung zur Verfügung gestellt, bis geklärt 
ist, was der Grund des Ausfalls ist. 
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2.9. Personelle Anforderungen 

Der Leistungserbringer setzt zur Versorgung der Versicherten ausschließlich fachlich qualifi-
ziertes Personal ein. Für die Beratung zum individuellen Bedarf sowie die technische Einwei-
sung in die Handhabung und den Betrieb des Gerätes sind ausschließlich Medizinpro-
dukteberater (§ 31 MDR) einzusetzen.  

Die Mitarbeiter des Leistungserbringers, die mit den Versicherten in Kontakt treten, müssen 
die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen 

Der Leistungserbringer stellt sicher, dass die Mitarbeiter durch regelmäßige fachliche Infor-
mation und Einweisung durch den Hersteller des Hilfsmittels für die Leistungserbringung 
nach diesem Vertrag weitergebildet sind. 

Die vertragsgegenständlichen Hilfsmittel dürfen nur von geschulten Fachpersonal ausgelie-
fert werden. Dazu zählen Ergotherapeut/in, Physiotherapeut/in oder Personal, das über eine 
vergleichbare Qualifikation verfügt. Grundsätzlich sollten diese Personen mit den Gangpha-
sen und der Anatomie des Menschen vertraut sein. Die Anerkennung der Gleichwertigkeit 
abweichender Qualifikationen wird bilateral mit den entsprechenden Vertragspartnern abge-
stimmt. 

Das mit der Beratung und Versorgung betrauten Personals muss zwingend eine erfolgreiche 
Schulung und Einweisung auf die abzugebenden Geräte der Anlage 03: �Produktportfolio�
haben. Die Teilnahme an der Schulung wird mit einem Zertifikat des Herstellers belegt und 
muss je nach Herstellervorgaben regelmäßig aktualisiert werden. 

Zugleich ist der Leistungserbringer verpflichtet, sich und seine Mitarbeiter durch regelmäßige 
und fachspezifische Weiterbildungen auf den neusten Stand der Erkenntnisse seines Ar-
beitsgebietes zur erhalten.  

Ein Nachweis über die Personalqualifikation sowie über weiterführende Schulungen ist nach 
Aufforderung durch die KKH unverzüglich in geeigneter Form vorzulegen. 

3. Kontaktdaten des Leistungserbringers 

Bei Lieferung der Hilfsmittel informiert der Leistungserbringer den Versicherten bzw. dessen 
Pflegeperson in geeigneter Form über seine Kontaktdaten.  
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Anlage 06: �Muster Dokumentation Beratung nach § 127 Abs. 5 Satz 1 und 2 SGB V�

Dokumentation gemäß § 127 Absatz 5 Satz 1 und 2 SGB V 

Beratung des Versicherten vor Versorgung mit Hilfsmitteln 

Versorgender Leistungserbringer: 

Firmenstempel und IK 

Beratende/r Mitarbeiter/in: 

Versicherte/r: 
Name, Vorname 

   
Versichertennummer oder Geburtsdatum 

ggf. Name und Anschrift Betreuungsperson/ gesetzlicher Vertreter 

Datum der Beratung:                           ___________________________________________________________ 

Form des Beratungsgesprächs:  o persönliche Beratung in den Geschäftsräumen 
    o telefonische Beratung 
    o vor Ort Beratung (z. B. Hausbesuch, Krankenhaus, Pflegeheim) 

Der o. g. Leistungserbringer hat  o mich persönlich und/oder 
o meine Betreuungsperson (ges. Vertreter/Bevollmächtigten oder Angehörigen) 

vor der Übergabe des Hilfsmittels/der Hilfsmittel umfassend beraten, insbesondere darüber 

- welche Produkte und Versorgungsmöglichkeiten für meine konkrete Versorgungssituation geeignet und medi-
zinisch notwendig sind, 

- die ich ohne Mehrkosten erhalten kann und 
- welche zusätzliche/n Leistung/en (die mit Versorgung im Zusammenhang stehenden Leistungen) wie z. B. 

notwendige Änderungen, Reparaturen des Hilfsmittels, Hinweise zum Gebrauch, für mich geeignet und not-
wendig sind. 

Konkret für mich notwendig ist/sind folgende Hilfsmittel:  

Bezeichnung: ___________________________Hilfsmittelpositionsnummer: ____________________________ 

Bezeichnung: ___________________________Hilfsmittelpositionsnummer: ____________________________ 

Bezeichnung: ___________________________Hilfsmittelpositionsnummer: ____________________________ 

Eine Kopie des Nachweises der Beratung habe ich auf meinen Wunsch hin erhalten.  Ja    Nein    

Ort, Datum Unterschrift Versicherte/r* Beratende/r Mitarbeiter/in 

*Unterschrift der Betreuungsperson oder des gesetzlichen Vertreters bei Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.



Anlage 07: �Muster Dokumentation Mehrkostenerklärung nach § 127 Abs. 5 SGB V�

Dokumentation gemäß § 127 Absatz 5 Satz 5 SGB V 

Mehrkostenerklärung des Versicherten zur Versorgung mit 

Hilfsmitteln 

Versorgender Leistungserbringer: 

Firmenstempel und IK 

Beratende/r Mitarbeiter/in:  

Versicherte/r: 
Name, Vorname 

Versichertennummer oder Geburtsdatum 

ggf. Name und Anschrift Betreuungsperson/ gesetzlicher Vertreter 

Der o. g. Leistungserbringer hat  o mich persönlich und/oder  
o meine Betreuungsperson (ges. Vertreter/Bevollmächtigten oder Angehörigen)  

vor der Übergabe des Hilfsmittels/der Hilfsmittel umfassend beraten. 

Obwohl ich eine hinreichende Auswahl mehrkostenfreier individueller Versorgungsangebote erhalten habe, entscheide 
ich mich für ein anderes Produkt und übernehme hierfür die Mehrkosten. 

Die Mehrkosten betragen: ______________ EUR 

Mir ist bekannt, dass 
- eine nachträgliche Erstattung der gezahlten Mehrkosten durch meine Krankenkasse nicht erfolgen kann und 
- ich dadurch bedingte höhere Folgekosten, z. B. bei Reparaturen und Wartungen, selbst trage. 

Ein Exemplar der Erklärung habe ich auf meinen Wunsch hin erhalten.         Ja      Nein    

Ort, Datum Unterschrift Versicherte/r* Beratende/r Mitarbeiter/in 

*Unterschrift der Betreuungsperson oder des gesetzlichen Vertreters bei Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 



Formblatt für die Meldung von Vorkommnissen durch sonstige 
Inverkehrbringer sowie Betreiber und Anwender

nach § 3 Abs. 2 bis 4 der Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung
(außer Zahnärzte und zahnmedizinische Einrichtungen) 

Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte
Abteilung Medizinprodukte 
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 

53 175 Bonn 

Telefax: 0228 / 207 - 5300 

Paul-Ehrlich-Institut 
Referat Sicherheit In-vitro-Diagnostika 
Paul-Ehrlich-Straße 51-59 

63 225 Langen 

Telefax: 06103 / 77 – 1268

Meldung erstattet von (Krankenhaus, Praxis, Apotheke etc.) 

      

Strasse

      

PLZ Ort

            

Bundesland 

      

Kontaktperson 

      

Telefon       

Fax       

E-Mail       

            

Datum der Meldung Unterschrift

Hersteller (Adresse) 

      

Handelsname des Medizinproduktes Art des Produktes 

            

Modell oder Katalognummer Serien-/Chargennummer(n) 

            

Datum des Vorkommnisses Ort des Vorkommnisses 

            

Patienteninitialen:       Geburtsjahr:       Geschlecht:  m  w 

Beschreibung des Vorkommnisses / Folgen für Patienten (ggf. Ergänzungsblatt benutzen; ggf. auch Angaben zu mit dem 
Medizinprodukt verbundenen sonstigen Medizinprodukten/Zubehör) 
      

s. auch Hinweise auf der Rückseite - 1 -



Hinweise zu den Meldepflichten nach § 3 Abs. 2 bis 4 der 
Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung

- 2 -

§ 3 Abs. 2 bis 4 der Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung verpflichtet Anwender, Betreiber sowie sonstige 
Inverkehrbringer (Vertreiber, Händler, aber auch Kranken- und Pflegekassen sowie vergleichbare Einrichtungen) 
ur Meldung von Vorkommnissen. Die Vorschrift lautet wie folgt:  z

§ 3 Meldepflichten 

(1) ..... 

(2) Wer Medizinprodukte beruflich oder gewerblich betreibt oder anwendet, hat dabei aufgetretene 
Vorkommnisse der zuständigen Bundesoberbehörde zu melden. Satz 1 gilt entsprechend für Ärzte 
und Zahnärzte, denen im Rahmen der Behandlung von mit Medizinprodukten versorgten Patienten 
Vorkommnisse bekannt werden, soweit die Behandlung im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt 
steht.

(3) Wer, ohne Verantwortlicher nach § 5 des Medizinproduktegesetzes zu sein, beruflich oder 
gewerblich oder in Erfüllung gesetzlicher Aufgaben oder Verpflichtungen Medizinprodukte zur 
Eigenanwendung durch Patienten oder andere Laien an den Endanwender abgibt, hat ihm mitgeteilte 
Vorkommnisse der zuständigen Bundesoberbehörde zu melden. In allen anderen Fällen informieren 
Vertreiber und Händler den Verantwortlichen nach § 5 des Medizinproduktegesetzes über ihnen 
mitgeteilte Vorkommnisse. 

(4) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 2 und 3 gelten für Angehörige der Heilberufe als erfüllt, 
soweit Meldungen an Kommissionen oder andere Einrichtungen der Heilberufe, die im Rahmen ihrer 
Aufgaben Risiken von Medizinprodukten erfassen, erfolgen und dort eine unverzügliche Weiterleitung 
an die zuständige Bundesoberbehörde sichergestellt ist. 

(5) ...... 

Vorkommnisse sind in § 2 Nr. 1 der Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung wie folgt definiert: 

"Vorkommnis" ist eine Funktionsstörung, ein Ausfall oder eine Änderung der Merkmale oder der 
Leistung oder eine Unsachgemäßheit der Kennzeichnung oder der Gebrauchsanweisung eines 
Medizinprodukts, die unmittelbar oder mittelbar zum Tod oder zu einer schwerwiegenden 
Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, eines Anwenders oder einer anderen 
Person geführt hat, geführt haben könnte oder führen könnte. 

Der Vorkommnisbegriff erfasst auch Fälle unklarer, aber möglicher Kausalität sowie die Fälle, in denen sich 
gravierende medizinische Folgen zwar nicht manifestiert haben, im Wiederholungsfall unter weniger günstigen 

mständen aber eintreten könnten (sogenannte Beinahevorkommnisse). U

Was unter einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes zu verstehen ist, wird in den 
europäischen Leitlinien zum Medizinprodukte- Beobachtungs- und -Meldesystem (MEDDEV 2.12/1, Nr. 5.3.2) 
näher erläutert. Danach ist diese anzunehmen bei einer lebensbedrohlichen Erkrankung oder Verletzung, im Falle 
eines bleibenden Körperschadens oder einer dauerhaften Beeinträchtigung einer Körperfunktion und bei einem 
Zustand, der eine medizinische oder chirurgische Intervention erfordert, um einen bleibenden Körperschaden 
oder eine dauerhafte Beeinträchtigung einer Körperfunktion zu verhindern. Die Aufzählung ist nicht abschließend. 
Ob eine schwerwiegende Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes vorliegt, ist im jeweiligen Einzelfall auch in 
Relation zum Behandlungsziel zu beurteilen. 

Nach § 5 der Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung haben die Meldungen unverzüglich zu erfolgen. Das 
Formblatt sollte möglichst vollständig ausgefüllt werden, andererseits sollten aber noch unvollständige oder 
fehlende Daten nicht dazu führen, eine Meldung zu verzögern oder zu unterlassen.  

Sie erhalten eine Eingangsbestätigung für Ihre Meldung mit Angabe einer BfArM - / PEI - Fallnummer, unter der 
das Vorkommnis bearbeitet wird. Nach Abschluss des Vorgangs werden Sie über das Ergebnis der 
Risikobewertung informiert. 

Die Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung und weitere Informationen zum Medizinprodukte- Beobachtungs- 
und -Meldesystem sind im Internet unter www.dimdi.de zu finden. 
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Anlage 09: �Bestätigung Beratung, Empfang, Einweisung, Funktionsprüfung�

Versicherten-Nr.: .�������

Herr/Frau: ����������������������������.�

Geburtsdatum: �������..

Datum: �����������..

Bestätigung der Beratung, Einweisung 

Der die oben genannte Versicherte, der/die gesetzliche Vertreter/in, der/die pflegende Per-
son, der/die Angehörige/r wurde  

am �����������.  

zu folgendem Hilfsmittel: ������������������������

beraten/eingewiesen. 

Bestätigung des Empfangs, der Einweisung und der Funktionsprüfung 

Der die oben genannte Versicherte, der/die gesetzliche Vertreter/in, der/die pflegende Per-
son, der/die Angehörige/r wurde  

hat am ���������..  

folgendes Hilfsmittel: �������������������������. 

Hilfsmittel-Typ: ����������������������������

Hilfsmittel-Bezeichnung: ������������������������

Hersteller: ���������������������������..��.. 

Hilfsmittelpositionsnummer: ���������������..��..����..

Serien-Nummer: ���������������������������..

als Sachleistung erhalten.  

Für dieses Hilfsmittel sind regelmäßige sicherheitstechnische Kontrollen oder Wartungen er-
forderlich:               ja   nein 

Vereinbarung: 

Der die oben genannte Versicherte, der/die gesetzliche Vertreter/in, der/die pflegende Per-
son, der/die Angehörige/r erklärt hiermit, dass er/sie das Hilfsmittel in einwandfreiem, ge-
brauchsfähigem Zustand erhalten hat und eine Einweisung in die sachgerechte Handha-
bung, Anwendung und den Betrieb des Hilfsmittels sowie eine Funktionsprüfung erfolgt ist. 
Der/die Versicherte verpflichtet sich:   
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1. für eine ordnungsgemäße und sorgfältige Behandlung des Hilfsmittels zu sorgen, 
2. Beschädigungen, die vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurden, auf ei-

gene Kosten zu beheben, 
3. elektrisch betriebene Hilfsmittel vor unsachgemäßer Wässerung zu schützen, 
4. das Hilfsmittel gegen Schaden durch Dritte, Verlust oder Diebstahl hinreichend zu si-

chern, 
5. das Hilfsmittel nicht an andere Personen zu übereignen, zu verleihen oder zu ver-

pfänden, 
6. das Hilfsmittel dem o.g. Vertragspartner der KKH oder einem von der KKH mit der 

Rückholung des Hilfsmittels beauftragten Vertragspartner zurückzugeben, wenn die 
Gründe für die Verwendung entfallen bzw. die Versorgung endet, 

7. ausschließlich den o.g. Vertragspartner zu informieren, soweit Service-/Reparaturleis-
tungen notwendig werden, 

8. den Vertragspartner der KKH über einen Kassen- und/oder Wohnortwechsel unver-
züglich zu informieren. 

Das Hilfsmittel bleibt Eigentum der KKH. Es findet kein Eigentumsübergang zum Versicher-
ten statt.  
Wenn die Gründe für die Versorgung entfallen, ist das Hilfsmittel an die KKH zurückzugeben. 
In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit Ihrer KKH Servicestelle in Verbindung, oder informie-
ren Sie die KKH über das Kontaktformular �Rückholung� auf der KKH-Website 
https://www.kkh.de/versicherte/a-z/hilfsmittel/kontaktformular-abholung. 
Einen Durchschlag dieser Empfangsbestätigung erhalten zu haben.  

�������, den����� �����������������.. 
      Unterschrift Versicherter1

oder Unterschrift von, sofern durch den Versicherten nicht möglich: 

�������, den����� �����������������.. 
Unterschrift gesetzliche/r Vertreter/in, pfle-
gende/r Person, Angehörige/r 

Der Vertragspartner bestätigt, eine Einweisung des Versicherten und eine Funktionsprüfung 
des Hilfsmittels beim Versicherten vor Ort entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen 
mit der KKH und analog § 5 MPBetreibV ordnungsgemäß durchgeführt zu haben. 

������������� ��������������.
Ort, Datum Unterschrift + Stempel Leistungserbringer

                                               

1 Unterschrift des gesetzlichen Vertreters bei Personen, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
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